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Einschulungsverfahren in den Grundschulen Herscheid und Hüinghausen für 
das Schuljahr 2012/2013 
 
Am 01.08.2012 werden alle Kinder schulpflichtig, die bis zum 30.09.2012 das 6. Lebensjahr 
vollendet haben. 
Auf Antrag der Erziehungsberechtigten können auch Kinder eingeschult werden, die nach 
dem 30.09.2012 das 6. Lebensjahr vollenden, wenn sie die für den Schulbesuch erforder-
lichen körperlichen und geistigen Voraussetzungen besitzen und in ihrem sozialen Verhalten 
ausreichend entwickelt sind (Schulfähigkeit). Vorzeitig in die Schule aufgenommene Kinder 
werden mit dem Tag der Aufnahme schulpflichtig. Termine für eine vorzeitige Anmeldung 
sind telefonisch mit dem Sekretariat der gewünschten Grundschule zu vereinbaren. 
Grundsätzlich ist es nach Aufhebung der Grundschulbezirke den Erziehungsberechtigten 
freigestellt, an welcher Grundschule sie ihr Kind anmelden. 
Übersteigt die Zahl der Anmeldungen die Aufnahmekapazität einer Schule, wird ein geson-
dertes Aufnahmeverfahren durch die Schulleitungen der entsprechenden Grundschulen 
getroffen. 
Die Erziehungsberechtigten der einzuschulenden Kinder erhalten vom Schulverwaltungsamt 
der Gemeinde Herscheid  eine schriftliche Benachrichtigung. Gleichzeitig geht ihnen der 
Vordruck für die Anmeldung zu.  
Der Termin für die schulärztliche Untersuchung wird den Erziehungsberechtigten vom 
Gesundheitsamt direkt mitgeteilt. 
Die Vorstellung und Anmeldung aller einzuschulenden Kinder findet in der Grundschule 
Hüinghausen in der Zeit vom 07.11.2011 bis zum 11.11.2011 sowie in der Grundschule 
Herscheid in der Zeit vom 14.11.2011 bis zum 18.11.2011 statt. 
Aus organisatorischen Gründen ist vorab mit den Grundschulen ein genauer Termin 
telefonisch zu vereinbaren.  
Soll das Kind nicht die gemeindlichen Grundschulen in Herscheid oder Hüinghausen 
besuchen, ist von den Erziehungsberechtigten der Name der gewählten Grundschule der 
nächstgelegenen Grundschule mitzuteilen. 
Eltern schulpflichtiger Kinder, die keine Benachrichtigung über die Einschulung erhalten 
haben, werden gebeten, sich telefonisch mit dem Schulverwaltungsamt der Gemeinde 
Herscheid in Verbindung zu setzen.  
Der Aufforderung zur Anmeldung und Vorstellung ist unbedingt Folge zu leisten. 
 
Herscheid, 4. Oktober 2011  
 
Der Bürgermeister 
S c h m a l e n b a c h  

 


